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Anregungen und Beschwerden gem. § 24 Gemeindeordnung NRW (GO NRW);
"Verkehrsberuhigung Am Stallberg, Siegburg"

 
Sachverhalt:
 
Auf den beigefügten Bürgerantrag nach § 24 GO NRW des Herrn Christopher Stahl wird
verwiesen. 
 
Dem Bürgerantrag wurde eine Unterschriftenliste beigefügt. Inklusive des Petenten sind 26
Unterschriften aufgenommen worden. Aus Datenschutzgründen wurden diese der Vorlage nicht
beigefügt.
 
Nach § 24 Absatz 1 GO NRW und § 6 Absatz 1 der Hauptsatzung der Kreisstadt Siegburg hat jede
Einwohnerin oder jeder Einwohner der Gemeinde, die oder der seit mindestens drei Monaten in
der Gemeinde wohnt, das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen in Textform nach
§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches mit Anregungen oder Beschwerden in Angelegenheiten
der Gemeinde an den Rat zu wenden. Nach § 3 Absatz 5 der Zuständigkeitsordnung für den Rat
der Kreisstadt Siegburg, seine Ausschüsse und den Bürgermeister der Kreisstadt Siegburg
überträgt der Rat die Erledigung von Anregungen und Beschwerden dem Haupt-, Finanz- und
Beschwerdeausschuss. 
 
Gemäß § 3 Absatz 5 der Zuständigkeitsordnung hat der Haupt-, Finanz- und
Beschwerdeausschuss die Anregung inhaltlich zu prüfen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung:
 
Die Straße "Am Stallberg" ist eine Straße innerhalb der Tempo 30-Zone nördlich der Zeithstraße.
Anders als viele andere Straßen in Siegburg hat sie einen sehr guten baulichen Zustand mit
geregelten Bordsteinabsenkungen für Zufahrten und beidseitig komplett ausgebaute und sichere
Gehwege. 
 
2006 haben die Stadtbetriebe und die Rhein-Sieg Netz hier teilweise Leitungen und Medien
erneuert. Vor ca. fünf bis sechs Jahren haben die Stadtbetriebe auch eine Abwasserdruckleitung
saniert und dabei Borde, Rinnen und Asphaltbeläge ertüchtigt und erneuert hinterlassen. 
 
Finanzielle Auswirkungen:
 
Interner Personalaufwand.
 
Beschlussvorschlag:
 
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss verweist die Vorlage in den nächsten
Mobilitätsausschuss zur Beratung.



 
 
Siegburg, 03.03.2026
 
Anlagen:
 
Bürgerantrag gem. § 24 GO NRW des Herrn Christopher Stahl vom 09.02.2026;
„Verkehrsberuhigung Am Stallberg, Siegburg“
 
 
 




